
Auszug: 
Vierte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (4. BayIfSMV)  
vom 5. Mai 2020 
 
Teil 1 Allgemeine Regelungen  
 
§ 1 Allgemeines Abstandsgebot, Mund-Nasen-Bedeckung  
(1) 1Jeder wird angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des 
eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. 2Wo immer möglich, ist ein 
Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten.  
(2) Soweit in dieser Verordnung die Verpflichtung vorgesehen ist, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 
(Maskenpflicht), gilt:  
1. Kinder sind bis zum sechsten Geburtstag von der Tragepflicht befreit.  
2. Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund 
einer Behinderung, aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist, sind von der 
Trageverpflichtung befreit.  
3. Das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung ist zulässig, solange es zu Identifikationszwecken oder zur 
Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung erforderlich ist.  
 
Teil 2 Allgemeine Kontaktbeschränkungen  
 
§ 2 Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum  
(1) Der Aufenthalt mehrerer Personen im öffentlichen Raum ist so zu gestalten, dass er höchstens den Kreis der 
Angehörigen des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister sowie eine weitere Person umfasst.  
(2) Das Feiern und Grillen auf öffentlichen Plätzen und Anlagen ist unabhängig von den anwesenden Personen 
untersagt.  
(3) Abs. 1 gilt nicht für berufliche und dienstliche Tätigkeiten, bei denen eine Zusammenkunft oder ein 

Zusammenwirken mehrerer Personen erforderlich ist. 

§ 9 Sport  
(1) 1Der Betrieb von Sporthallen, Sportplätzen, Sportanlagen und Sporteinrichtungen und deren Nutzung sind 
grundsätzlich untersagt. 2Der Trainingsbetrieb von Individualsportarten im Breiten- und Freizeitbereich kann 
unter Einhaltung der folgenden Voraussetzungen aufgenommen werden:  
1. Ausübung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen 
oder in Reithallen,  
2. Einhaltung der Beschränkungen nach § 1 Abs. 1,  
3. Ausübung allein oder in kleinen Gruppen von bis zu fünf Personen,  
4. kontaktfreie Durchführung,  
5. keine Nutzung von Umkleidekabinen,  
6. konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei gemeinsamer 
Nutzung von Sportgeräten,  
7. keine Nutzung der Nassbereiche, die Öffnung von gesonderten WC-Anlagen ist jedoch möglich,  
8. Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu Anlagen,  
9. keine Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen an den Sportstätten; Betreten der Gebäude zu 
dem ausschließlichen Zweck, das für die jeweilige Sportart zwingend erforderliche Sportgerät zu entnehmen 
oder zurückzustellen, ist zulässig,  
10. keine besondere Gefährdung von vulnerablen Personen durch die Aufnahme des Trainingsbetriebes und  
11. keine Zuschauer.  
(2) 1Der Betrieb zu Trainingszwecken der Berufssportlerinnen und Berufssportler und von Sportlerinnen und 
Sportlern des olympischen und paralympischen Bundes- und Landeskaders ist zulässig, sofern bei der 
Durchführung der Trainingseinheiten sichergestellt ist, dass die unter Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 bis 11 aufgeführten 
Voraussetzungen eingehalten werden. 2Trainingseinheiten dürfen ausschließlich individuell, zu zweit oder in 
kleinen Gruppen von bis zu fünf Personen erfolgen.  
 

§ 11 Freizeiteinrichtungen  
1Vereinsräume, Tagungs- und Veranstaltungsräume, Clubs, Diskotheken, Badeanstalten, Thermen, 

Wellnesszentren, Saunas, Jugendhäuser, Freizeitparks, Stadtführungen, Fitnessstudios, Tanzschulen, 

Vergnügungsstätten, Bordellbetriebe und vergleichbare Freizeiteinrichtungen sind geschlossen. 2Untersagt sind 

ferner touristische Reisebusreisen. 3Satz 1 gilt nicht für die Durchführung von Prüfungen nach § 15 und von 

Aus- und Fortbildungen nach § 16 Abs. 3. 


